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1. Bebauungsplanverfahren E 17/3 –Kreisverkehr Bahnhofstraße- 
 hier:  1) Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 
  2) Einladung zu einer Bürgerversammlung 
 
 
Zu 1) Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 
 
Der für die Bauleitplanung zuständige Ausschuss für Stadtentwicklung des Rates der Stadt 
Emmerich am Rhein hat in seiner Sitzung am 29.04.2014 gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), in 
der zu dem Zeitpunkt gültigen Fassung, folgenden Beschluss gefasst: 
 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB für 
den Bereich des im Zusammenhang mit der Aufhebung des schienengleichen 
Bahnüberganges „Löwentor“ geplanten f Kreisverkehrs an der Bahnhofstraße 
und seiner Anbindung an die hier zusammentreffenden Straßentrassen einen 
Bebauungsplan aufzustellen. Das Bebauungsplanverfahren erhält die 
Bezeichnung E 17/3 -Kreisverkehr Bahnhofstraße-. 
 
Das Gebiet des aufzustellenden Bebauungsplans umfasst die Grundstücke 
Gemarkung Emmerich, Flur 17, Flurstücke 50 tlw., 51, 52, 188 tlw., 245, 295 tlw, 
310 tlw., 323, 329 tlw., 341 tlw., 351 tlw., 352, 353, 354, 356 tlw., 359 tlw. 
Gemarkung Emmerich, Flur 19, Flurstücke 368 tlw., 369 tlw., 370 tlw., 377 tlw. 

 
Der Bebauungsplanbereich ist in der nachstehenden Planskizze dargestellt. 
 

 
 
Planungsziele 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes soll die planungsrechtliche Grundlage für die 
Errichtung eines neuen Knotenpunktes zur Neuordnung der Verkehrsströme der 
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Bahnhofstraße und des Ostwalles, der Hafenstraße, der Mennonitenstraße sowie der 
zukünftigen Trasse der Wassenbergstraße geschaffen werden. 
 
 
Zu 2) Einladung zu einer Bürgerversammlung 
 
Zur Erörterung der vorgenannten Planung werden hiermit alle interessierten Bürgerinnen und 
Bürger zu einer Bürgerversammlung am 
 

Donnerstag, 11. Juni 2015, 18.00 Uhr 
im Ratssaal (Zimmer 102, 1. OG) des Rathauses Emmerich 

Geistmarkt 1, 46446 Emmerich am Rhein 
 
eingeladen. 
 
In dieser Versammlung werden die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung von der 
Verwaltung vorgestellt. Jeder Bürger hat Gelegenheit, sich zu der beabsichtigten Planung zu 
äußern und diese mit den zuständigen Vertretern der Verwaltung sowie des Ausschusses für 
Stadtentwicklung zu erörtern.  
In der Veranstaltung wird zudem die Konzeption „Städtebauliche Einbindung Löwentor“ 
vorgestellt. Gegenstand dieser Planung ist die Gestaltung der geplanten Bahnunterführung für 
Fußgänger und Radfahrer am Löwentor, sowie der geplante Kreisverkehr, der auch 
Gegenstand des Bauleitplanverfahrens ist. Dabei werden aufgrund des räumlichen 
Zusammenhanges zudem die Bereiche Gisbert-Lensing-Park, Mennonitenstraße und das 
Bahnhofsumfeld betrachtet. 
 
 
Hinweise 
Es wird darauf hingewiesen, dass die zu erörternde Planung bereits ab 17.45 Uhr im 
Versammlungsraum eingesehen werden kann und dass auch nach der Versammlung die 
Möglichkeit besteht, sich schriftlich zu der Planung zu äußern. 
 
Mit Verweis auf das Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz 
NRW) wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Namen der Personen, die Stellungnahmen 
zur Planung abgeben, in den Vorlagen für die öffentlichen Sitzungen des Rates und der 
Ausschüsse aufgeführt werden, soweit dies von den betroffenen Personen nicht ausdrücklich 
verweigert wurde. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Der vorstehende Aufstellungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung gemäß § 2 
Abs. 1 BauGB vom 29.04.2014 wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
 
Emmerich am Rhein, 28.05.2015 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 
Johannes Diks  



Emmericher Amtsblatt – Ausgabe 11 – Jahrgang 2015 – vom 2. Juni 2015 
 
 

 
 

- 5 - 

 
2. 79. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Emmerich am Rhein 
 hier: 1) Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 
  2) Einladung zu einer Bürgerversammlung 
 
 
Zu 1) Aufstellungsbeschluss 
 
Der für die Bauleitplanung zuständige Ausschuss für Stadtentwicklung des Rates der Stadt 
Emmerich am Rhein hat in seiner Sitzung am 29.04.2014 gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), in 
der zu dem Zeitpunkt gültigen Fassung, folgenden Beschluss gefasst: 
 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt gemäß § 2 Abs. 1 i. V. m. § 1 
Abs. 8 BauGB, den Flächennutzungsplan der Stadt Emmerich am Rhein dahin 
gehend zu ändern, dass die Darstellung einer „Bahnfläche“ im Bereich 
Gemarkung Emmerich, Flur 17, Flurstück 351 teilweise umgewandelt wird in eine 
„Fläche für den überörtlichen Verkehr und die örtlichen Hauptverkehrszüge“. 

 
Der Änderungsbereich ist in der nachstehenden Planskizze dargestellt. 
 

 
 
Planungsziele 
Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes soll die planungsrechtliche Grundlage für die 
Errichtung eines neuen Knotenpunktes zur Neuordnung der Verkehrsströme der Bahnhof-
straße und des Ostwalles, der Hafenstraße, der Mennonitenstraße sowie der zukünftigen 
Trasse der Wassenbergstraße geschaffen werden. 
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Zu 2) Einladung zu einer Bürgerversammlung 
 
Zur Erörterung der vorgenannten Planung werden hiermit alle interessierten Bürgerinnen und 
Bürger zu einer Bürgerversammlung am 
 

Donnerstag, 11. Juni 2015, 18.00 Uhr 
im Ratssaal (Zimmer 102, 1. OG) des Rathauses Emmerich 

Geistmarkt 1, 46446 Emmerich am Rhein 
 
eingeladen. 
 
In dieser Versammlung werden die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung von der 
Verwaltung vorgestellt. Jeder Bürger hat Gelegenheit, sich zu der beabsichtigten Planung zu 
äußern und diese mit den zuständigen Vertretern der Verwaltung sowie des Ausschusses für 
Stadtentwicklung zu erörtern. 
 
Hinweise 
Es wird darauf hingewiesen, dass die zu erörternde Planung bereits ab 17.45 Uhr im 
Versammlungsraum eingesehen werden kann und dass auch nach der Versammlung die 
Möglichkeit besteht, sich schriftlich zu der Planung zu äußern. 
 
Mit Verweis auf das Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz 
NRW) wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Namen der Personen, die Stellungnahmen 
zur Planung abgeben, in den Vorlagen für die öffentlichen Sitzungen des Rates und der 
Ausschüsse aufgeführt werden, soweit dies von den betroffenen Personen nicht ausdrücklich 
verweigert wurde. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Der vorstehende Aufstellungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung gemäß § 2 
Abs. 1 BauGB vom 29.04.2014 wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
 
Emmerich am Rhein, 28.05.2015 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 
Johannes Diks 
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3. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 

Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Daniela Chirpaci 
 

 
Der Bußgeldbescheid vom 23.10.2013  Aktenzeichen:  091102463 
An 
Frau 
Daniela Chirpaci 
geb. am 04.06.1987 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Str. Dupa Zid Nr. 25 Bl. 3 Sc C Ap. 41 
551036 Sibiu Mun Medias 
Rumänien 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), 
abgeholt oder eingesehen werden. 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 
 
Emmerich am Rhein, den 19.05.2015 
Im Auftrag 
 
gez. Runge 
 
 
 
4. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 

Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Daniela Chirpaci 
 

 
Der Bußgeldbescheid vom 04.11.2013  Aktenzeichen:  091111934 
An 
Frau 
Daniela Chirpaci 
geb. am 04.06.1987 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Str. Dupa Zid Nr. 25 Bl. 3 Sc C Ap. 41 
551036 Sibiu Mun Medias 
Rumänien 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
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Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), 
abgeholt oder eingesehen werden. 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 
 
Emmerich am Rhein, den 19.05.2015 
Im Auftrag 
 
gez. Runge 
 
 
 
5. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 

Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Daniela Chirpaci 
 
 
Der Bußgeldbescheid vom 04.11.2013  Aktenzeichen:  091116600 
An 
Frau 
Daniela Chirpaci 
geb. am 04.06.1987 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Str. Dupa Zid Nr. 25 Bl. 3 Sc C Ap. 41 
551036 Sibiu Mun Medias 
Rumänien 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), 
abgeholt oder eingesehen werden. 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 
 
 
Emmerich am Rhein, den 19.05.2015 
Im Auftrag 
 
gez. Runge 
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6. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 

Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Renata Jozefa Giernalczyk 
 
 
Der Bußgeldbescheid vom 07.05.2014  Aktenzeichen:  091168790 
An 
Frau 
Renata Jozefa Giernalczyk 
geb. am 17.01.1974 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Generala Swier zewskiego 15 
87-335 Kobyla Gora 
Polen 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), 
abgeholt oder eingesehen werden. 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 
 
Emmerich am Rhein, den 19.05.2015 
Im Auftrag 
 
gez. Runge 
 
 
 
7. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 

Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Kamil Rajmund Kowalski 
 
 
Der Bußgeldbescheid vom 03.04.2013  Aktenzeichen:  091014416 
An 
Herrn 
Kamil Rajmund Kowalski 
geb. am 29.06.1983 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Brzozowa 1 
77-300 Rychnowy 
Polen 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
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Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), 
abgeholt oder eingesehen werden. 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 
 
Emmerich am Rhein, den 19.05.2015 
Im Auftrag 
 
gez. Runge 
 
 
 
8. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 

Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Sylwester Tomasz Modrak 
 
 
Der Bußgeldbescheid vom 29.04.2014  Aktenzeichen:  091158663 
An 
Herrn 
Sylwester Tomasz Modrak  
geb. am 22.09.1964 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Nr. 1 Nr. 12 
98-260 Wolnica Niechmirowska 
Polen 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), 
abgeholt oder eingesehen werden. 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 
 
Emmerich am Rhein, den 19.05.2015 
Im Auftrag 
 
gez. Runge 
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9. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 

Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Grzegorz Serowski 
 
 
Der Bußgeldbescheid vom 07.05.2014  Aktenzeichen:  091116456 
An 
Herrn 
Grzegorz Serowski 
geb. am 21.05.1957 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Nr.  29 
87-335 Granaty 
Polen 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), 
abgeholt oder eingesehen werden. 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 
 
Emmerich am Rhein, den 19.05.2015 
Im Auftrag 
 
gez. Runge 
 
 
 
10. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 

Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Celeste Sorgente 
 
 
Der Bußgeldbescheid vom 27.03.2014  Aktenzeichen:  091167018 
An 
Frau 
Celeste Sorgente 
geb. am 08.12.1987 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Via Vittorio Emanuele 28 
80145 Neapel 
Italien 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
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Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), 
abgeholt oder eingesehen werden. 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 
 
Emmerich am Rhein, den 19.05.2015 
Im Auftrag 
 
gez. Runge 
 
 
 
11. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 

Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Josef Thelen 
 
 
Der Bußgeldbescheid vom 29.04.2014  Aktenzeichen:  091176076 
An 
Herrn 
Josef Thelen 
geb. am 04.04.1968 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Avenue du Frioul 3 E1.1 
1140 Evere 
Belgien 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), 
abgeholt oder eingesehen werden. 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 
 
Emmerich am Rhein, den 19.05.2015 
Im Auftrag 
 
gez. Runge 
 



Emmericher Amtsblatt – Ausgabe 11 – Jahrgang 2015 – vom 2. Juni 2015 
 
 

 
 

- 13 - 

 
12. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 

Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Josef Thelen 
 
 
Der Bußgeldbescheid vom 29.04.2014  Aktenzeichen:  091180154 
An 
Herrn 
Josef Thelen 
geb. am 04.04.1968 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Avenue du Frioul 3 E1.1 
1140 Evere 
Belgien 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), 
abgeholt oder eingesehen werden. 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 
 
Emmerich am Rhein, den 19.05.2015 
Im Auftrag 
 
gez. Runge 
 
 
 
13. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 

Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Robert van Manen 
 
 
Der Bußgeldbescheid vom 20.05.2014  Aktenzeichen:  091177277 
An 
Herrn 
Robert van Manen 
geb. am 21.03.1959 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Rontgenstraat 31 
6941 BR Didam 
Niederlande 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
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Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), 
abgeholt oder eingesehen werden. 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 
 
Emmerich am Rhein, den 19.05.2015 
Im Auftrag 
 
gez. Runge 
 
 
 
14. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 

Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Robert van Manen 
 
 
Der Bußgeldbescheid vom 20.05.2014  Aktenzeichen:  091184486 
An 
Herrn 
Robert van Manen 
geb. am 21.03.1959 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Rontgenstraat 31 
6941 BR Didam 
Niederlande 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), 
abgeholt oder eingesehen werden. 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 
 
Emmerich am Rhein, den 19.05.2015 
Im Auftrag 
 
gez. Runge 
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15. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 

Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Dimitar Zvezdelinov Vaytishev 
 
 
Der Bußgeldbescheid vom 05.02.2014  Aktenzeichen:  091141930 
An 
Herrn 
Dimitar Zvezdelinov Vaytishev 
geb. am 12.12.1967 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Ul. Georgi Dimitrov, 29 
3779 S-Vrav 
Bulgarien 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), 
abgeholt oder eingesehen werden. 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 
 
Emmerich am Rhein, den 19.05.2015 
Im Auftrag 
 
gez. Runge 
 
 
 
16. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 

Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Monika Zabinska 
 
 
Der Bußgeldbescheid vom 15.10.2014  Aktenzeichen:  091241412 
An 
Frau 
Monika Zabinska 
geb. am unbekannt 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Orzeszkowej 13 m.3 
19-300 Elk 
Polen 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
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Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), 
abgeholt oder eingesehen werden. 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 
 
Emmerich am Rhein, den 19.05.2015 
Im Auftrag 
 
gez. Runge 
 
 
 
17. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 

Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Marian Andrzej Zabrorowski 
 
 
Der Bußgeldbescheid vom 11.03.2014  Aktenzeichen:  091163012 
An 
Herrn 
Marian Andrzej Zabrorowski 
geb. am 17.01.1955 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Nr.  53 A 
84-351 Chocielewsko 
Polen 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), 
abgeholt oder eingesehen werden. 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 
 
Emmerich am Rhein, den 19.05.2015 
Im Auftrag 
 
gez. Runge 
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